
 

Statuten 
 

Einleitung 

Diese Statuten wurden in einfacher Sprache geschrieben. Und bei Bedarf mit 

Erklärungen ergänzt.  

 

Allgemeines 

 

Artikel 1     

Name und Ort  

Es gibt einen Verein der «Freizeit-Club Mikado» heisst. Das sind wir. 

Der Verein «Freizeit-Club Mikado» ist in Zürich zu Hause. 

 

Artikel 2     

Zivil-Gesetz-Buch  

Der Verein ist so aufgebaut, wie es im Zivil-Gesetz-Buch steht.  

Im Zivil-Gesetz-Buch stehen verschiedene Gesetze für die Schweiz.  

 

Der Verein «Freizeit-Club Mikado» hat eine eigene Meinung.                

Das heisst:                                                                                               

Der Verein gehört nicht zu einer Partei.                                                  

Der Verein gehört nicht zu einer Kirche.  

 

Artikel 3 

Das machen wir. 

Der Verein «Freizeit-Club Mikado» bietet verschiedene Anlässe  

für erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen an.  

Zum Beispiel organisieren wir verschiedene Ausflüge.  

Und ein Sommer-Lager.  

Der Verein «Freizeit-Club Mikado» will kein Geld verdienen.  
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Mitgliedschaft  

 

Artikel 4 

Wer darf Mitglied sein?  

Alle können Mitglied im Verein «Freizeit-Club Mikado» werden.  

Der Vereins-Vorstand entscheidet, ob Du Mitglied werden kannst oder nicht. 

Wenn ein Mitglied vom Verein «Freizeit-Club Mikado» viel für den Verein 

gearbeitet hat. Dann kann das Mitglied ein Ehren-Mitglied werden. 

 

Jedes Vereins-Mitglied darf abstimmen. 

 

Artikel 5 

Wann ist man nicht mehr Mitglied?  

Du kannst sagen, wenn du nicht mehr Mitglied sein möchtest.  

Dafür musst du dem Verein schreiben, dass Du nicht mehr Mitglied sein 

möchtest. 

Manchmal kann auch der Vereins-Vorstand bestimmen,  

dass eine Person nicht mehr Vereins-Mitglied sein darf.  

Der Vereins-Vorstand braucht dafür aber einen wichtigen Grund.  

Zum Beispiel, wenn du den Mitglieder-Beitrag nicht bezahlst.  

 

Finanzen 

 

Artikel 6 

Das Rechnungs-Jahr  

Das Rechnungs-Jahr geht von Januar bis Dezember.  

Am 31. Dezember schaut man, wieviel Geld wir eingenommen und 

ausgegeben haben. 
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Artikel 7 

Mitglieder-Beitrag 

Die Vereins-Mitglieder müssen einen Mitglieder-Beitrag bezahlen.  

Die Vorstands-Mitglieder und Ehren-Mitglieder bezahlen keinen Mitglieder-

Beitrag. 

 

Organisation  

 

Artikel 8 

Wer entscheidet im Verein Freizeit-Club Mikado?  

Im Verein gibt es drei Gruppen die entscheiden können. 

- Die General-Versammlung  

- Der Vorstand  

- Die Prüfer der Buch-Haltung. Die Prüfer werden auch Revisoren 

genannt. 

 

Artikel 9 

Was ist die General-Versammlung?  

Bei der General-Versammlung treffen sich die Mitglieder vom Verein «Freizeit-

Club Mikado».  

Die Mitglieder entscheiden über verschiedene Dinge.  

Das Treffen ist einmal im Jahr.  

Die General-Versammlung ist wichtiger als der Vorstand.  
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Artikel 10 

Was wird in der General-Versammlung gemacht?  

In der General-Versammlung werden verschiedene Dinge besprochen und 

entschieden. Zum Beispiel: 

- Ob das Protokoll von der letzten General-Versammlung stimmt 

- Ob die Jahres-Rechnung stimmt 

- Ob das Budget stimmt 

- Ob der Jahres-Bericht stimmt 

- Ob das Jahres-Programm vom Verein «Freizeit-Club Mikado» stimmt 

- Wie hoch der Mitglieder-Betrag ist 

- Welche Personen im Vorstand sein sollen 

- Wer Präsident sein soll 

- Wer Ehren-Mitglied werden darf 

- Wer die Prüfer der Buch-Haltung sind  

- Vorschläge von Vereins-Mitgliedern 

   

Artikel 11 

Wie wird bei der General-Versammlung entschieden?  

In der General-Versammlung stimmen wir bei Ent-Scheidungen ab.  

Es wird offen abgestimmt. Jeder kann sehen wie die anderen Mitglieder 

abstimmen.  

Für einen Entscheid muss die Mehrheit der Mitglieder mit JA stimmen.  

Es gibt aber 3 Ausnahmen.  

Manchmal sagen gleich viele Leute JA und NEIN.  

Dann sagt der Vereins-Präsident was gemacht wird.  

Die anderen 2 Ausnahmen stehen im Artikel 16 und Artikel 17. 
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Artikel 12 

Wie macht man einen Vorschlag für die General-Versammlung?  

Den Vorschlag musst du einen Monat vor der General-Versammlung 

aufschreiben. Und dem Vorstand schicken. 

Manchmal macht ein Mitglied an der General-Versammlung einen mündlichen 

Vorschlag.  

Der Vorstand muss den Vorschlag dann anschauen.  

Der Vorstand entscheidet, ob der Vorschlag an der General-Versammlung 

besprochen wird.  

 

Artikel 13 

Der Vorstand 

An der General-Versammlung wird der Vorstand gewählt.  

Der Vorstand wird für 2 Jahre gewählt. 

Der Vorstand kann mehrmals gewählt werden. 

Der Vorstand hat mindestens 5 Mitglieder.  

Mitglieder mit einer Beeinträchtigung müssen im Vorstand vertreten sein.  

Der Vorstand arbeitet gratis. 

Die Mitglieder vom Vorstand bestimmen, wer welche Aufgabe übernimmt. 

Bei jedem Vorstands-Treffen wird ein Protokoll geschrieben. 

 

Artikel 14 

Was macht der Vorstand?  

Der Vorstand verwaltet den Verein.  

Das heisst zum Beispiel:  

Der Vorstand schaut auf die Einnahmen und Ausgaben vom Verein. 

Der Vorstand liest die Vereins-Post.  

Bei einigen Aufgaben steht nicht, wer sie erledigen muss.  

Diese Aufgaben muss dann der Vorstand erledigen.  

 

  



 
 

 6 

Artikel 15 

Prüfer der Buch-Haltung (Revisoren) 

An der General-Versammlung werden 2 Mitglieder als Prüfer der Buch-

Haltung bestimmt. 

Die Prüfer kontrollieren die Kasse vom Verein «Freizeit-Club Mikado».   

Die Prüfer kontrollieren ob es für jede Ausgabe einen Beleg hat.  

Die Prüfer kontrollieren ob jede Einnahme im Kassen-Buch richtig aufgeführt 

ist. 

 

 

Schlussbestimmungen  

 

Artikel 16 

Wie ändert man die Statuten?  

Der Vorstand oder die Vorstands-Mitglieder dürfen vorschlagen,  

dass die Statuten geändert werden sollen.  

In der General-Versammlung wird über eine Änderung abgestimmt.   

Für eine Änderung müssen zwei Drittel aller Anwesenden JA stimmen. 

Die Änderung muss im Protokoll aufgeschrieben werden.  

 

Artikel 17 

Wie löst man den Verein auf?  

Vielleicht braucht es den Verein irgendwann nicht mehr.  

In der General-Versammlung wird über die Auflösung abgestimmt.   

Für eine Auflösung müssen zwei Drittel aller Anwesenden JA stimmen. 

Die Auflösung muss im Protokoll aufgeschrieben werden.                    

Das Geld vom Verein «Freizeit-Club Mikado» wird dann der Stiftung «Denk-

an-mich» geschenkt. 
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Artikel 18 

Ab wann gelten die Statuten?  

Die Statuten sind an der General-Versammlung vom 29. März 2020 

angenommen worden.  

Sie ersetzen die Statuten vom 30. März 2008 und vom 17. Dezember 1994.  

Die neuen Statuten gelten ab sofort.  

 

 

 

Zürich, 29. März 2020 

 

Die Vizepräsidentin:     Die Aktuarin: 

 

 

 

Doris Huguenin      Doris Sturzenegger 

 


